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Liebe Mandanten,
wir wünschen Ihnen von Herzen frohe Os-
tern. Warum denn, was soll daran besonders 
sein außer dem verlängerten Wochenende? 
Weil es die Gelegenheit bietet für einen klei-
nen Exkurs aus unserer rationalen Erwach-
senenwelt: ein beherzter Biss in die Ohren 
eines Schokohasen, die frühlingshaft-fa-
miliäre Stimmung, die Herausforderung, 
ein buntes Ei elegant zu schälen. Wer von 
uns war auch als Erwachsener nicht schon 
einmal im tiefen Inneren enttäuscht, weil er 
kein Osternesterl mehr bekommt? Wer sich 
an solchen Dingen erfreuen kann, der kann 
auch im „echten Leben“ kein übler Mensch 
sein. Das ist doch schön, das ist Leben. Das 
ist Freude. Das ist Ostern. Und genau des-
halb wünschen wir Ihnen frohe Ostern.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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HINWEIS ZUM 
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine April 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.04.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.04.2017 13.04.2017 07.04.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 10.04.2017 13.04.2017 07.04.2017

Sozialversicherung ⁵ 26.04.2017 entfällt entfällt
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Termine Mai 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.05.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung ¹ Scheck ²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.05.2017 15.05.2017 05.05.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
daritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 10.05.2017 15.05.2017 05.05.2017

Gewerbesteuer 15.05.2017 18.05.2017 12.05.2017

Grundsteuer 15.05.2017 18.05.2017 12.05.2017

Sozialversicherung ⁵ 29.05.2017 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits 
zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2014:
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Keine Berücksichtigung eines mit Büro-
möbeln und einer Küchenzeile ausge-
statteten Raums als häusliches Arbeits-
zimmer

Der Bundesfinanzhof setzt seine bisherige 
Rechtsprechung zur Abzugsfähigkeit der 
Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
fort. Danach können die Aufwendungen für 
einen Raum, der sowohl zur Erzielung von 
Einnahmen als auch zu privaten Wohnzwe-
cken eingerichtet ist und entsprechend 
genutzt wird, weder insgesamt noch anteilig 
als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
berücksichtigt werden.

Im zu entscheidenden Fall ging es um den 
beruflich genutzten Bereich einer Zweizim-
merwohnung, in den aufgrund der teilweise 
offenen Bauweise zudem die Küchenzeile 
hineinragte. Das Verfahren dazu hatte bis 
zu einer Entscheidung durch den Großen 
Senat geruht, der sich grundsätzlich mit 
dem Problem der Berücksichtigung von 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer zu befassen hatte. Danach ist es für 
den Betriebsausgaben- oder Werbungs-
kostenabzug erforderlich, dass der Raum 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur 
Erzielung von Einnahmen genutzt wird. Sind 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist ein 
Abzug der Kosten nicht möglich.

E I N K O M M E N S T E U E R

Berufsausbildung durch berufsbeglei-
tendes Studium beim Kindergeld oder 
Kinderfreibetrag

Für ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollen-
det hat, wird Kindergeld gezahlt oder der 
Kinderfreibetrag gewährt, wenn es noch 
nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und 
sich in einer Berufsausbildung befindet.
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
eine Berufsausbildung auch dann vorliegt, 
wenn das Kind neben einer Erwerbstätig-
keit ein Studium ernsthaft und nachhaltig 
betreibt. Selbst eine Erwerbstätigkeit des 
Kindes in einem Umfang von 30 Wochen-
stunden schließt den Anspruch auf Kinder-
geld/Kinderfreibetrag nicht aus. Bei einer 
erstmaligen Berufsausbildung ist regelmäßig 
kein zeitlicher Mindestumfang der Ausbil-
dungsmaßnahmen zu beachten.

Bei einem Sprachaufenthalt im Rahmen 
eines Au pair Verhältnisses im Ausland hat 
der Bundesfinanzhof vor einigen Jahren 
einen zeitlichen Mindestumfang gefordert. 
Ein Sprachaufenthalt sei nur dann als Berufs-
ausbildung anzusehen, wenn sie von einem 
durchschnittlich mindestens zehn Wochen-
stunden umfassenden theoretisch-systema-
tischen Sprachunterricht begleitet werde.
In dem aktuellen Urteil weist der Bundesfi-
nanzhof darauf hin, dass diese Grundsätze 
auf eine im Inland absolvierte Schul- oder 
Universitätsausbildung keine Anwendung 
finden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Abzug der Kosten für ein häusliches 
Arbeitszimmer nur, wenn kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht

Das Finanzgericht Bremen hat sich mit dem 
Fall eines IT Fachmanns befasst. Dieser 
übte seine berufliche Tätigkeit überwiegend 
zu Hause aus und suchte das Büro seines 
Arbeitgebers nur für wichtige Besprechun-
gen und zur Postabholung auf. Er machte 
die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer 
geltend. Das Finanzamt versagte den Wer-
bungskostenabzug. Das Gericht hat dies 
bestätigt und dazu deutlich gemacht, dass 
für einen möglichen Werbungskostenabzug 
grundsätzlich Folgendes zu prüfen sei:

_Zunächst muss gefragt werden, 
ob für die berufliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 

steht. Steht ein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung, scheidet der Abzug 
von Aufwendungen von vornherein 
aus.

_Steht dagegen kein anderer Ar-
beitsplatz als das häusliche Arbeits-
zimmer zur Verfügung, kommt es 
darauf an, ob das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betä-
tigung bildet. In diesem Fall sind die 
tatsächlichen Kosten abzugsfähig. 
Anderenfalls können die Kosten bis 
zu einem Höchstbetrag von 1.250 € 
abgezogen werden.

Ein Abzug der Kosten war im geschilderten 
Fall nicht möglich, da es schon an der ersten 
Voraussetzung fehlte.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Dienstwagenbesteuerung in  
Leasingfällen

Ist ein vom Arbeitgeber geleaster Pkw dem 
Arbeitnehmer zuzurechnen, weil dieser die 
wesentlichen Rechte und Pflichten des Lea-
singnehmers hat (Zahlung der Leasingraten, 
Instandhaltung, Haftung für Sachmängel 
und Beschädigung), dann fehlt es an der 
Überlassung eines betrieblichen Fahrzeugs. 
Der geldwerte Vorteil für private Fahrten 
kann dann nicht pauschal nach der 1 % 
Regelung oder der Fahrtenbuchmethode er-
mittelt werden. Das entschied 2014 der Bun-
desfinanzhof im Fall einer unselbstständig 
tätigen Gemeindebürgermeisterin, die von 
den besonders günstigen Konditionen des 
Behördenleasings profitiert hatte. Maßgeb-
lich war unter anderem, dass die Gemeinde 
ihr den Pkw nicht aufgrund einer Regelung 
im Arbeitsvertrag, sondern aufgrund einer 
unabhängigen Sonderrechtsbeziehung (Un-
terleasingvertrag) überlassen hatte.

Das Bundesministerium der Finanzen hat 
die Entscheidung des Bundesfinanzhofs im 
Hinblick auf das Kriterium einer vom Arbeits-
vertrag unabhängigen Sonderrechtsbezie-
hung auch außerhalb des Behördenleasings 
aufgegriffen. Die Nutzungsüberlassung 
eines vom Arbeitgeber geleasten und dem 
Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung 
überlassenen Pkw ist unter folgenden Vor-

aussetzungen nach der 1 % Regelung oder 
der Fahrtenbuchmethode zu bewerten:

_Zivilrechtlicher Leasingnehmer ge-
genüber der Leasinggesellschaft ist 
der Arbeitgeber.

_Der Anspruch auf die Pkw-Überlas-
sung ist arbeitsvertraglicher Vergü-
tungsbestandteil, wurde also schon 
bei Abschluss des Arbeitsvertrags 
vereinbart oder geht mit der Beför-
derung des Arbeitnehmers in eine 
höhere Gehaltsklasse einher oder

_der Anspruch wird im Rahmen einer 
steuerlich anzuerkennenden Ge-
haltsumwandlung mit Wirkung für 
die Zukunft (Verzicht auf Barlohn 
gegen Gewährung des Pkw-Nut-
zungsrechts) vereinbart.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, darf der 
Arbeitgeber die pauschalen Kilometersätze 
im Rahmen einer Auswärtstätigkeit mit die-
sem Pkw nicht, auch nicht teilweise, steuer-
frei erstatten.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Betriebsausgabenabzug für erst am 12. 
Januar des Folgejahrs fällige Umsatz-
steuervorauszahlung

Bei einer Einnahmenüberschussrechnung 
sind Ausgaben grundsätzlich für das Ka-
lenderjahr abzusetzen, in dem sie geleistet 
worden sind. Für regelmäßig wiederkeh-
rende Ausgaben ist das Abflussprinzip 
eingeschränkt. Regelmäßig wiederkehrende 
Ausgaben, die „kurze Zeit“ nach dem Jah-
reswechsel abfließen, sind danach in dem 
Kalenderjahr der wirtschaftlichen Zugehö-
rigkeit zu erfassen. Als „kurze Zeit“ ist ein 
Zeitraum von zehn Tagen anzusehen. Um-
satzsteuervorauszahlungen sind z. B. regel-
mäßig wiederkehrende Ausgaben.

Das Sächsische Finanzgericht hatte folgen-
den Fall zu entscheiden: Eine Unternehmerin 
reichte ihre Umsatzsteuervoranmeldung für 
November 2014 am 6. Januar 2015 (fristge-
recht, es war eine Dauerfristverlängerung 
gewährt) beim Finanzamt ein. Am 9. Januar 
2015 überwies sie den fälligen Betrag an die 
Finanzkasse. An sich hätte sie erst am 12. Ja-
nuar 2015 zahlen müssen, da der 10. Januar 
2015 ein Samstag war und sich deshalb die 
Fälligkeitsfrist auf den nächsten Werktag ver-
schob.

Bei ihrer Gewinnermittlung durch Einnah-
menüberschussrechnung bezog sich die 
Unternehmerin auf die für wiederkehrende 

Ausgaben bestehende Sonderregelung und 
setzte die Umsatzsteuervorauszahlung für 
November 2014 als Betriebsausgabe 2014 
an. Das Finanzamt folgte dieser Auffassung 
nicht. Für die Anwendung der Ausnahme-
regelung müsse sowohl der tatsächliche 
Abfluss als auch der Termin der Fälligkeit 
innerhalb der Zehn-Tage-Zeitspanne liegen
Das Finanzgericht hingegen gab der Unter-
nehmerin Recht und ließ den Betriebsausga-
benabzug der Umsatzsteuervorauszahlung 
2014 zu.

Der Bundesfinanzhof muss sich nun ab-
schließend mit diesem Fall befassen.
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Fremdvergleich bei Mietverhältnis zwi-
schen nahen Angehörigen

Ein Mietverhältnis zwischen nahen Ange-
hörigen entspricht nicht den Kriterien des 
Fremdvergleichs, wenn es in zahlreichen 
Punkten von den zwischen fremden Dritten 
üblichen Vertragsinhalten abweicht.

So scheiterte vor dem Bundesfinanzhof 
ein Mietverhältnis zwischen einem Sohn 
und seiner Mutter, das als Kombination aus 
Mietvertrag und voraussetzungslos wider-
ruflichem Schenkungsversprechen verein-
bart wurde. Der Sohn war Eigentümer einer 
Doppelhaushälfte, die er zunächst selbst 
bewohnte. 2002 schenkte die Mutter dem 
Sohn 115.000 €. Die Schenkung sollte die 
Mutter jährlich bis zu einem Betrag von 
10.000 € durch schriftliche Erklärung bis 
zur ersten Dezemberwoche des jeweiligen 
Jahres ohne Begründung widerrufen dürfen. 
Im gleichen Jahr schlossen Mutter (Miete-
rin) und Sohn (Vermieter) einen schriftlichen 
Mietvertrag über das Haus für monatlich 
400 € Miete ohne Nebenkostenvoraus-
zahlung. Eine Anpassung der Kaltmiete an 
die ortsübliche Vergleichsmiete durch den 
Vermieter war jederzeit mit einer Frist von 
einem Monat möglich. Anfang Dezember 
2002 vereinbarten Mutter und Sohn, die 
Miete und die Nebenkosten einmal jährlich 
durch Widerruf der Schenkung und Aufrech-
nung zu leisten, bis die Schenkung aufge-
braucht wäre.

E I N K O M M E N S T E U E R

Die steuerliche Anerkennung von Verträgen 
zwischen nahe stehenden Personen hängt 
davon ab, dass die Verträge bürgerlich 
rechtlich wirksam vereinbart worden sind 
und sowohl die Gestaltung als auch die 
tatsächliche Durchführung des Vereinbarten 
dem zwischen Fremden Üblichen entspre-
chen.

Der Bundesfinanzhof hielt die vorliegende 
Gestaltung für nicht fremdüblich. Hiergegen 
sprach bereits die wirtschaftliche und recht-
liche Verbindung zwischen Schenkungsver-
trag und Mietvertrag. Ein fremder Mieter 
hätte sich auf ein derartiges Vertragsge-
flecht nicht eingelassen. Zum Beispiel sind 
Schenkungen regelmäßig nicht widerruflich 
ausgestattet. Wenn doch, wird der Widerruf 
von bestimmten Voraussetzungen abhängig 
gemacht.

Auch im abgeschlossenen Mietvertrag gab 
es zahlreiche Abweichungen zu zwischen 
fremden Dritten üblichen Vereinbarun-
gen. Zum Beispiel werden Mietzahlungen 
üblicherweise nicht nur einmal jährlich im 
Nachhinein geleistet. Die Nebenkosten wer-
den nicht ohne Vorauszahlungen nur einmal 
jährlich abgerechnet und mit erheblicher 
Verzögerung beglichen. Ein fremder Vermie-
ter würde sich auf eine nur jährliche Zahlung 
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und die damit verbundene erhebliche Vor-
leistung seinerseits nicht einlassen. Zudem 
betrug die Kündigungsfrist für die Mieterin 
zwölf Monate. Eine Anpassung der Kaltmiete 
an die Vergleichsmiete war jederzeit mit ei-
ner Frist von einem Monat möglich. Zudem 
war keine Kaution vereinbart.

Organisatorische Eingliederung bei 
umsatzsteuerlicher Organschaft auch 
ohne nominelle Personenidentität der 
Leitungsgremien möglich

Im Umsatzsteuerrecht ist jeder selbstständi-
ge Unternehmer (z. B. Einzelunternehmer, 
Personen  oder Kapitalgesellschaft) ein 
eigenes Steuersubjekt. Ist allerdings eine ju-
ristische Person, z. B. eine GmbH, nach dem 
Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse 
finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch 
in ein anderes Unternehmen (sog. Organträ-
ger) eingegliedert, liegt eine umsatzsteuer-
liche Organschaft vor. In diesem Fall ist die 
juristische Person als Organgesellschaft nicht 
selbstständig, sondern Teil der Organschaft. 
Umsätze zwischen den Unternehmensteilen 
einer Organschaft unterliegen nicht der Um-
satzsteuer, so dass dies steuerlich vorteilhaft 
sein kann.

Der Bundesfinanzhof hat jetzt über eine 
interessante Frage zur organisatorischen 
Eingliederung entschieden. Diese erfordert 
grundsätzlich eine personelle Verflechtung 

zwischen dem Organträger und der Ge-
schäftsleitung der Organgesellschaft, bei der 
jederzeit sicherzustellen ist, dass der Organ-
träger seinen Willen auch im Tagesgeschäft 
bei der Organgesellschaft durchsetzen 
kann. Im entschiedenen Fall war der Vater 
(V) Geschäftsführer der V GmbH, deren 
Unternehmensgegenstand das Halten der 
100%igen Beteiligung an der A GmbH war. 
Geschäftsführer der A war S, der Sohn von V. 
Vertragsgemäß durfte V dem S alle Anwei-
sungen zur Geschäftsführung erteilen und 
führte praktisch die Geschäfte der A, ohne S 
einzubeziehen.

Das Gericht entschied, dass auch hier eine 
organisatorische Eingliederung vorliegt. V 
war zwar kein nomineller Geschäftsführer 
der A, führte aber aufgrund seiner rechtli-
chen und wirtschaftlichen Macht tatsächlich 
deren Geschäfte. Allerdings wurde die Sache 
an das Finanzgericht zurückverwiesen, um 
festzustellen, ob die V GmbH neben dem 
Halten der Beteiligung an der A auch eine 
eigene Unternehmenstätigkeit ausübt. Nur 
in diesem Fall kann sie Organträger sein.
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Ermäßigter Steuersatz bei Speisen und 
Getränken: Abgrenzung von Lieferung 
und Dienstleistung bei Bereitstellung 
von Mobiliar

Für die umsatzsteuerliche Beurteilung der 
Abgabe von Speisen und Getränken in der 
Cafeteria eines Krankenhauses ist die Be-
reitstellung von Mobiliar nicht als Dienst-
leistungselement zu berücksichtigen, wenn 
dieses nicht ausschließlich dazu bestimmt ist, 
den Verzehr von Lebensmitteln zu erleich-
tern. Es handelt sich dann um Lieferungen, 
für die der ermäßigte Steuersatz zu Anwen-
dung kommen kann.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Ber-
lin Brandenburg dient das Mobiliar jedoch 
auch dann ausschließlich der Verzehrer-
leichterung, wenn eine Mitbenutzung durch 
andere Personen lediglich außerhalb der 
Öffnungszeiten geduldet wird. Dem Unter-
nehmer sind zudem Verzehrvorrichtungen 
eines Dritten wie eigene zuzurechnen, die 
aus objektiver Verbrauchersicht den Ein-
druck erwecken, ihm zu gehören.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

A R B E I T S R E C H T

Vererbbarkeit des Anspruchs auf Ur-
laubsabgeltung

Bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
durch den Tod des Arbeitnehmers geht 
ein bestehender Urlaubsanspruch als Ur-
laubsabgeltungsanspruch auf die Erben 
über. Dies gilt nicht nur für den gesetzlichen 
Mindesturlaub, sondern auch für Zusatzur-
laub für Schwerbehinderte.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts geht ein Urlaubs-
anspruch mit dem Tod des Arbeitnehmers 
unter und wandelt sich nicht in einen Abgel-
tungsanspruch um.

Nach Auffassung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union steht dem jedoch die 
Arbeitszeitrichtlinie entgegen, die für einen 
Anspruch auf finanziellen Ausgleich nur for-
dert, dass zum einen das Arbeitsverhältnis 
beendet ist und zum anderen der Arbeit-
nehmer nicht den gesamten Jahresurlaub 
genommen hat. Ein finanzieller Ausgleich ist 
unerlässlich, um die praktische Wirksamkeit 
des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub 
sicherzustellen. Für den Zusatzurlaub für 
Schwerbehinderte gilt nach einem Urteil 
des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf nichts 
anderes, da auf diesen die Vorschriften über 
Entstehung, Übertragung, Kürzung und 
Abgeltung des gesetzlichen Mindesturlaubs 
anzuwenden sind.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
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Änderung eines bestandskräftigen Erb-
schaftsteuerbescheids bei Eintritt einer 
nachträglichen wirtschaftlichen Belas-
tung

Die Erbschaftsteuer erfasst die beim Erben 
eintretende Bereicherung. Die bei einem 
Erwerb von Todes wegen ermittelten Werte 
des Vermögensanfalls sind deshalb um die 
Nachlassverbindlichkeiten zu mindern. Auch 
Steuerschulden des Erblassers gehören zu 
den abzugsfähigen Nachlassverbindlichkei-
ten.

Das Schleswig Holsteinische Finanzgericht 
hatte folgenden Fall zu entscheiden: Erben 
des 2007 verstorbenen Vaters waren seine 
drei Kinder. Die auf die Erben entfallende 
Erbschaftsteuer wurde im März 2008 fest-
gesetzt. Im Juli 2012 änderte das Finanzamt 
Einkommensteuerbescheide des Vaters. Ein 
bisher steuerfrei behandelter Sanierungs-

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R

gewinn wurde als steuerpflichtiger Veräu-
ßerungsgewinn erfasst. Die Erben mussten 
hohe Nachzahlungen leisten. Sie beantrag-
ten die Änderung der Erbschaftsteuerbe-
scheide unter Berücksichtigung der nach-
träglich gegenüber dem Vater festgesetzten 
Einkommensteuern. Das Finanzamt lehnte 
den Antrag ab. Es vertrat die Auffassung, 
dass eine Änderung der Erbschaftsteuer-
festsetzung nicht in Betracht komme, da mit 
Ablauf des Jahres 2011 Festsetzungsverjäh-
rung eingetreten sei.

Das Finanzgericht gab den Erben Recht und 
entschied, dass ein bestandskräftiger Erb-
schaftsteuerbescheid noch geändert werden 
kann, wenn nachträglich eine wirtschaftliche 
Belastung der Erben eintritt. 

Der Bundesfinanzhof muss sich nun erstmals mit dieser Thematik 

beschäftigen.
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Mieter dürfen ihre Miete später zahlen

Nach einer Entscheidung des Bundesge-
richtshofs können sich Mieter mehr Zeit 
lassen, um die Miete an den Vermieter zu 
überweisen. Entgegen dem Wortlaut vieler 
Formularverträge ist es nicht erforderlich, 
dass die Miete am dritten Werktag eines 
Monats beim Vermieter eingeht. Es ist 
ausreichend, wenn das Geld bis zu diesem 
Zeitpunkt bei der Bank eingezahlt und der 
Dauer- bzw. Überweisungsauftrag ausge-
führt wird.

Die meisten Formularverträge orientieren 
sich am Gesetz. Danach muss die Miete 
spätestens bis zum dritten Werktag der 
einzelnen Zeitabschnitte, nach denen sie 

M I E T E R  /  V E R M I E T E R

bemessen ist, entrichtet werden. Diese 
Regelung wurde bisher so ausgelegt, dass 
die Miete spätestens am dritten Werktag des 
Monats beim Vermieter eingegangen sein 
muss. Nach Auffassung des Gerichts wird 
der Gesetzesbegriff „entrichten“ jedoch so 
verstanden, dass es für die Rechtzeitigkeit 
der Zahlung genügt, dass der Mieter seiner 
Bank spätestens bis zum dritten Werktag 
des Monats den Überweisungsauftrag erteilt 
und sein Konto eine ausreichende Deckung 
aufweist. Anderenfalls bürde man dem 
Mieter das Risiko für Verzögerungen bei der 
Bank auf und benachteilige ihn hierdurch 
unangemessen. Folglich sei eine solche 
Klausel unwirksam.



17I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Wohnungseigentümer hat keinen An-
spruch auf Einbau eines Aufzugs

Ein einzelner Wohnungseigentümer darf 
in dem gemeinschaftlichen Treppenhaus 
grundsätzlich nur dann einen Personenauf-
zug auf eigene Kosten einbauen, wenn alle 
übrigen Wohnungseigentümer ihre Zustim-
mung hierzu erteilen. Das gilt auch dann, 
wenn der bauwillige Wohnungseigentümer 
wegen einer Gehbehinderung auf den 
Aufzug angewiesen ist, um seine Wohnung 
zu erreichen. Die übrigen Wohnungseigen-
tümer können allerdings verpflichtet sein, 
weniger eingreifende Maßnahmen wie den 
Einbau eines Treppenlifts oder einer Roll-
stuhlrampe zu dulden.

Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. 
Das Gericht begründete seine Entscheidung 
damit, dass den übrigen Wohnungseigentü-
mern durch den Einbau eines Personenauf-
zugs ein Nachteil erwächst, der über das bei 
einem geordneten Zusammenleben unver-
meidliche Maß hinausgeht.

Der Einbau eines Personenaufzugs ist nur 
mit erheblichen Eingriffen in die Substanz 
des Gemeinschaftseigentums machbar und 
verengt in aller Regel den im Treppenhaus 
zur Verfügung stehenden Platz erheblich. Er 
erfordert schon wegen der bauordnungs- 
und brandschutzrechtlichen Vorgaben einen 
massiven konstruktiven Eingriff in den Bau-

körper. Zudem kann die private Verkehrs-
sicherungspflicht im Außenverhältnis zu 
Dritten Haftungsrisiken auch für die übrigen 
Wohnungseigentümer mit sich bringen. Ein 
späterer Rückbau setzt erneut erhebliche 
Eingriffe in den Baukörper voraus, die nur 
mit großem baulichem Aufwand erfolgen 
können und ihrerseits neue Risiken bergen.

Ein weiterer Grund sprach vorliegend für die 
Notwendigkeit des Einverständnisses aller 
Wohnungseigentümer: Der Personenaufzug 
sollte nur von bestimmten Wohnungsei-
gentümern benutzt werden können. Die-
sen einzelnen bau- und zahlungswilligen 
Wohnungseigentümern müsste durch eine 
Vereinbarung aller Wohnungseigentümer 
ein Sondernutzungsrecht an dem für den 
Einbau vorgesehenen Treppenhausteil 
eingeräumt werden, während die übrigen 
Wohnungseigentümer von dem 

Z I V I L R E C H T



18I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

GmbH: Einwurf-Einschreiben reicht für 
erneute Aufforderung zur Zahlung der 
Einlage aus

Erbringt ein GmbH-Gesellschafter die auf 
seinen Geschäftsanteil zu leistende Einlage 
nicht fristgerecht, kann der säumige Gesell-
schafter erneut zur Zahlung binnen einer 
zu bestimmenden Nachfrist aufgefordert 
werden. Die Aufforderung hat mittels einge-
schriebenen Briefs zu erfolgen, die Nachfrist 
muss mindestens einen Monat betragen.

Nach einer Entscheidung des Bundes-
gerichtshofs werden die formalen Anfor-
derungen einer erneuten Aufforderung 
mittels eingeschriebenen Briefs durch ein 
Einwurf-Einschreiben der Deutschen Post 
AG gewahrt; eines Übergabe-Einschreibens 
bedarf es hierfür nicht.

Z I V I L R E C H T


